
Das Rechtsdienstleistungsgesetz verbietet 
Rechtsschutzversicherern in Deutschland auch 
weiterhin, dem Versicherungsnehmer eine 
eigene Rechtsberatung anzubieten, während 
dies in anderen Mitgliedstaaten der EU prob-
lemlos praktiziert wird. Versicherungsnehmer 
müssen in Deutschland daher stets bei einem 
Anwalt um Rat fragen. Um den Wünschen der 
Versicherungsnehmer dennoch entsprechen 
zu können, bieten die meisten deutschen 
Rechtsschutzversicherer ihren Kunden inzwi-
schen eine telefonische Beratung durch exter-
ne Rechtsanwälte an. Dies trägt dem Bedürfnis 
der Versicherungsnehmer nach schneller und 
unkomplizierter Unterstützung in Konfliktfäl-
len Rechnung. 

Die Rechtsschutzversicherer fördern weiter-
hin sehr aktiv die Mediation als Alternative 
zur streitigen Auseinandersetzung. Als Kon-
fliktmanager haben die Rechtsschutzversi-
cherer frühzeitig das Potential der Mediation 
als außergerichtliches Konfliktlösungsinstru-
ment erkannt. Sie sehen in ihr eine besonders 
geeignete Möglichkeit, die Interessen ihrer 
Kunden durchzusetzen und Streitigkeiten 
dauerhaft zu schlichten. Die Förderung des 
Rechtsfriedens und die Schaffung einer Alter-
native zum kontradiktorischen Verfahren sind 
dabei wesentliche Ansatzpunkte der Rechts-
schutzversicherer. Seit der Aufnahme der 
Mediationsklausel in den unverbindlichen 
Musterbedingungen 2009 hat eine Vielzahl 
der Mitgliedsunternehmen das Mediations-
verfahren in das Leistungsspektrum aufge-
nommen. 

Das Bundesministerium für Justiz (BMJ) hat 
mit der Vorlage des Referentenentwurfs zum 
Gesetz der Förderung der Mediation und an-
derer Verfahren der außergerichtlichen Kon-

fliktbeilegung im August 2010 erste Rahmen-
bedingungen für die Mediation vorgelegt. Als 
Mitglied der Expertenrunde des BMJ hat sich 
der GDV bereits intensiv eingebracht. Die For-
derungen der Rechtsschutzversicherer wur-
den dabei in einer Stellungnahme zum Ge-
setzentwurf formuliert. Der GDV vertritt die 
Versicherungswirtschaft ferner als Mitglied 
im Bundesarbeitskreis Zertifizierung und tritt 
hier für die Einführung eines einheitlichen, 
werthaltigen Gütesiegels ein. Nur so kann im 
Markt eine gleich hohe Qualität der Anbieter 
sichergestellt und die Akzeptanz für die Medi-
ation beim Verbraucher gesteigert werden. 
Zudem muss, so die Forderung des GDV, die 
Zertifizierung dem Verbraucher verdeutli-
chen, dass die angebotene Dienstleistung 
qualitativ hochwertig ist.

Jahrbuch 2010  117

Beitragseinnahmen, Schadenaufwand sowie Anzahl der Verträge und 
Schäden in der Rechtsschutzversicherung1)

Jahr 
 

Beitrags
einnahmen2)

Mio. EUR

Schaden
aufwand3)

Mio. EUR

Anzahl 
Verträge4)

Tsd.

Anzahl  
Schäden

Tsd.
1980 840 532 11 017 2 230
1990 1 631 1 118 15 263 2 990
1995 2 216 1 776 18 691 3 534
2000 2 690 1 922 19 317 3 475
2001 2 707 1 966 19 429 3 464
2002 2 727 2 042 19 586 3 612
2003 2 827 2 083 19 689 3 699
2004 2 924 2 137 19 501 3 569
2005 3 014 2 229 19 453 3 463
2006 3 066 2 215 19 482 3 551
2007 3 158 2 223 20 467 3 647
2008 3 204 2 275 20 567 3 685
2009 3 206 2 410 20 646 3 877

1) inländisches Direktgeschäft der Mitgliedsunternehmen des GDV, 2) gebuchte Brutto-Beiträge, ohne 
Versicherungsteuer, 3) Brutto-Aufwendungen für Versicherungsfälle des Geschäftsjahres, 4) ab 2007 
geänderte Zählweise bei Gruppen-/Sammelverträgen.


